
SV 1920 Zapfendorf e.V.  

 
 

Stand: 21.11.2022 

Mietvertrag zwischen  

SV 1920 Zapfendorf e.V., Hauptstr. 45, 96199 Zapfendorf  

und  

________________________________________________  

 

1. Mietobjekt: Kunstrasen-Fußballplatz, Sportgelände Zapfendorf, Hauptstr. 45, 96199 

Zapfendorf 

 

2. Art der und Dauer der Nutzung:  

 

o Ganzes Spielfeld 

o ½ Spielfeld 

o Punkt- bzw. Testspiel Dauer: 180 Minuten  

o Training Dauer: 90 Minuten  

o Flutlichtanlage wird benötigt:   O ja O nein 

o Umkleidekabine wird benötigt:  O ja O nein 

 

3. Platzmiete (incl. 19% USt): 

o Training 90 Minuten:   60,00€ je Spielfeldhälfte 

o Punkt bzw. Testspiel: 100,00€ pro Mannschaft 

o Flutlichtanlage:    20,00€ pro Mannschaft bzw. Spielfeldhälfte 

o Kabinennutzung:    20,00€ pro Mannschaft  

 

4. Der SV 1920 Zapfendorf e.V. stellt dem Antragsteller das o.g. Mietobjekt mit den gewählten 

Nebenbenutzungen am ____________ ab____________ 

zur Verfügung.  

 

Die Gesamtkosten betragen In Worten: 

_____________________________________________ € als Betrag: ____________€  

 

Der Gesamtbetrag ist vor Nutzungsbeginn in bar gegen Quittung zu begleichen. 

 

Eine Belegung/Vermietung an Dritte ist durch den Mieter nicht erlaubt.  

 

5. Bestätigung des Mieters: 

Der Antragsteller haftet als Veranstalter für alle Personen- und Sachschäden, die im 

Zusammenhang mit der Anmietung entstehen. Folgende Nutzungsbedingungen und 

Hinweise sind zu beachten: 
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• Das Verhalten auf dem Gelände soll immer fair und respektvoll sein. Es ist stets 

Rücksicht auf andere zu nehmen. 

• Aufwärmen vor dem Spiel ist nur auf dem Kunstrasen möglich; die Rasenflächen 

dürfen nicht bespielt werden. 

• Die Kunstrasen-Spielfläche darf nur mit geeignetem und sauberem Schuhwerk 

betreten werden. Schraub-Stollenschuhe (Stahl- oder Aluminiumstollenschuhe) sind 

nicht erlaubt. Das Schuhwerk ist – besonders bei schlechter Witterung – vor dem 

Betreten oder nach kurzem Verlassen der Spielfläche (z.B. Ball holen etc.) von 

Erdresten zu reinigen 

• Schiedsrichterkosten zahlt der Mieter des Platzes. 

• Die Sportplatzbenutzungshinweise sind Teil dieses Mietvertrages und unbedingt zu 

befolgen. Bei Verstößen werden evtl. entstandene Schäden dem Mieter in Rechnung 

gestellt. 

 

Den Anweisungen des SV 1920 Zapfendorf e.V. zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Ordnung ist Folge zu leisten.   

 

 

Zapfendorf, den ____________________________  

 

__________________    __________________  

 

Unterschrift des Vermieters    Unterschrift des Mieters  


